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RREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

RA-ZB-1311 

Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Amtshaftungsgesetz geändert wird 
S t e l  1 u n g n a h  m e 
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./ 

'" \ vII ... ! 
; 

V 

Telefon (0222) 501 65 Datum 

Durchwahl 2546 3.4.1990 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor­

mation. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme. Arbkammer Wien Telex 131690 

Der Kammeramtsdirektor: 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMEHTAG 

A-l041 WIen, Pnnz-Eugen-St,aße 20-22 Postfach 534 

An das 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 

1014 Wie n 

IfHP leichen Unsere Zeichen lelefon (On:?) 501 Ij5 

GZ 600.013/3 RA/Dr.Sta/B/1311 
-V590 

OlJrLhwahl 2 5 4 6 8.3.1990 

fj(:treU' 

. , . 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Amtshaftungsgesetz geändert wird . 

Der österreicbische Arbeiterkammertag beehrt sich mitzuteilen, 
daß dem vorliegend'en Gesetzentwurf grundsätzlich zugestimmt 
wird . 

. . ' . .  

Bedenken werden ledigliCh gegen die sich aus ihm ergebende Ver­
schlechterung der Rechtsposition des Organwalters vorgebracht, 

da mit der Ausdehnung der Verjährungsfrist auch e'ine Erwei­

terung der Regreßmöglichkeit des belangten Rechtsträgers auf 

30 Jahre verbunden ist. Es wird daher ersucht, dfe bisherige 

lOjährige Verjährungsfrist für Regreßansprüche nach § 6 Ahs. 2 

AHG beizubehalten. 

Hochachtungsvoll 

J?er Präsident: Der amtsdirektor: 
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